
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 61/005/2021 
 
 

 Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz am 25.02.2021 
 

Zu Punkt 15: Bebauungsplan 5.13 "Reitsportanlage Aprath" und 17. Änd. 
Flächennutzungsplan der Stadt Wülfrath; Beteiligung gemäß § 4 
Absatz 2 Baugesetzbuch und § 20 Absatz 4 
Landesnaturschutzgesetz NRW 

 
Nach kurzer Diskussion und Erläuterung der Vorlage der Verwaltung durch Herrn Görtz, insbesondere 
zum Verhältnis des Vorhabens zum Landschaftsplan, lässt der Vorsitzende über den 
Beschlussvorschlag abstimmen.  

  
Beschlussvorschlag für den Kreisausschuss: 
 
Der Bauleitplanung wird nicht widersprochen, mit der Folge, dass mit Inkrafttreten des 
Bebauungsplans Nr. 5.13 “Reitsportanlage Aprath“ der Stadt Wülfrath die widersprechende 
Darstellung des Landschaftsplans gemäß Punkt 2.3 dieser Vorlage außer Kraft tritt. 
 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
bei 3 Enthaltungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  
 
 

 Kreisausschuss am 11.03.2021 
 

Zu Punkt 8: BP 5.13 "Reitsportanlage Aprath" und 17. Änd. Flächennutzungsplan 
der Stadt Wülfrath; Beteiligung gemäß § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch 
und § 20 Absatz 4 Landesnaturschutzgesetz NRW 

 
Da keine Wortmeldungen bestehen, lässt Landrat Hendele über den Beschlussvorschlag abstimmen.  

  
Beschluss: 
 
Der Bauleitplanung wird nicht widersprochen, mit der Folge, dass mit Inkrafttreten des 
Bebauungsplans Nr. 5.13 “Reitsportanlage Aprath“ der Stadt Wülfrath die widersprechende 
Darstellung des Landschaftsplans gemäß Punkt 2.3 dieser Vorlage außer Kraft tritt. 
 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
Bei 4 Enthaltungen der Fraktion BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN 
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